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Text 

4. Schulbehörden des Bundes. 

Artikel 81a. (1) Die Verwaltung des Bundes auf dem Gebiete des Schulwesens und auf dem Gebiete des 
Erziehungswesens in den Angelegenheiten der Schülerheime ist vom zuständigen Bundesminister und - soweit 
es sich nicht um das Hochschul- und Kunstakademiewesen sowie um das land- und forstwirtschaftliche 
Schulwesen und das land- und forstwirtschaftliche Erziehungswesen in den Angelegenheiten der Schülerheime 
handelt - von den dem zuständigen Bundesminister unterstehenden Schulbehörden des Bundes zu besorgen. Zur 
Führung von Verzeichnissen der Schulpflichtigen können im übertragenen Wirkungsbereich des Bundes die 
Gemeinden herangezogen werden. 

(2) Für den Bereich jedes Landes ist eine als Landesschulrat und für den Bereich jedes politischen Bezirkes 
eine als Bezirksschulrat zu bezeichnende Schulbehörde einzurichten. Im Land Wien hat der Landesschulrat auch 
die Aufgaben des Bezirksschulrates zu besorgen und die Bezeichnung Stadtschulrat für Wien zu führen. Der 
sachliche Wirkungsbereich der Landes- und Bezirksschulräte ist durch Bundesgesetz zu regeln. 

(3) Für die durch Gesetz zu regelnde Einrichtung der Schulbehörden des Bundes gelten folgende 
Richtlinien: 

 a) Im Rahmen der Schulbehörden des Bundes sind Kollegien einzurichten. Die stimmberechtigten 
Mitglieder der Kollegien der Landesschulräte sind nach dem Stärkeverhältnis der Parteien im Landtag, 
die stimmberechtigten Mitglieder der Kollegien der Bezirksschulräte nach dem Verhältnis der für die im 
Landtag vertretenen Parteien bei der letzten Landtagswahl im Bezirk abgegebenen Stimmen zu 
bestellen. Die Bestellung aller oder eines Teiles der Mitglieder der Kollegien durch den Landtag ist 
zulässig. 

 b) Präsident des Landesschulrates ist der Landeshauptmann, Vorsitzender des Bezirksschulrates der Leiter 
der Bezirksverwaltungsbehörde. Wird die Bestellung eines Amtsführenden Präsidenten des 
Landesschulrates gesetzlich vorgesehen, so tritt dieser in allen Angelegenheiten, die sich der Präsident 
nicht selbst vorbehält, an dessen Stelle. Wird die Bestellung eines Vizepräsidenten gesetzlich 
vorgesehen, so steht diesem das Recht der Akteneinsicht und Beratung zu; ein solcher Vizepräsident ist 
jedenfalls in jenen fünf Ländern zu bestellen, die nach dem Ergebnis der letzten vor dem Inkrafttreten 
dieses Bundesverfassungsgesetzes durchgeführten amtlichen Volkszählung die meisten Einwohner 
haben. 

 c) Die Aufgabenbereiche der Kollegien und der Präsidenten (Vorsitzenden) der Landes- und 
Bezirksschulräte sind durch Gesetz zu bestimmen. Zur Erlassung von Verordnungen und allgemeinen 
Weisungen, zur Bestellung von Funktionären und zur Erstattung von Ernennungsvorschlägen sowie zur 
Erstattung von Gutachten zu Gesetz- und Verordnungsentwürfen sind die Kollegien zu berufen. 

 d) In dringenden Fällen, die einen Aufschub bis zur nächsten Sitzung des Kollegiums nicht zulassen, hat 
der Präsident (der Vorsitzende) auch in den dem Wirkungsbereich des Kollegiums zugewiesenen 
Angelegenheiten Erledigungen zu treffen und hierüber ohne Verzug dem Kollegium zu berichten. 



  Bundesrecht 

www.ris.bka.gv.at  Seite 2 von 2 

 e) Ist ein Kollegium durch mehr als zwei Monate beschlußunfähig, so gehen die Aufgaben des Kollegiums 
für die weitere Dauer der Beschlußunfähigkeit auf den Präsidenten (Vorsitzenden) über. Der Präsident 
(Vorsitzende) tritt in diesen Fällen an die Stelle des Kollegiums. 

(4) In den Angelegenheiten, die in den Wirkungsbereich der Kollegien fallen, können Weisungen 
(Artikel 20 Abs. 1) nicht erteilt werden. Dies gilt nicht für Weisungen, mit denen wegen Gesetzwidrigkeit die 
Durchführung des Beschlusses eines Kollegiums untersagt oder die Aufhebung einer vom Kollegium erlassenen 
Verordnung angeordnet wird. Solche Weisungen sind zu begründen. Die Schulbehörde, an die die Weisung 
gerichtet ist, kann dagegen auf Grund eines Beschlusses des Kollegiums nach Maßgabe der Artikel 129 ff. 
unmittelbar Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof erheben. 

(5) Der zuständige Bundesminister kann sich persönlich oder durch Organe des von ihm geleiteten 
Bundesministeriums vom Zustand und von den Leistungen auch jener Schulen und Schülerheime überzeugen, 
die dem Bundesministerium im Wege der Landesschulräte unterstehen. Festgestellte Mängel - soweit es sich 
nicht um solche im Sinne des Artikels 14 Abs. 8 handelt - sind dem Landesschulrat zum Zwecke ihrer 
Abstellung bekanntzugeben. 


